
  

Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan  
„Lange Sandäcker II“ 
 
Aufstellungsverfahren zu den örtlichen Bauvorschriften 
„Lange Sandäcker II“ 
 
Aufstellung 
(§ 2 (1) BauGB 

Der Gem einderat hat gem . §  2 BauGB die Aufs tellung des  Bebauungsplans 
und der ört lichen Bauvorschriften besch lossen.   
 
Der Aufstellungsbesch luss wurde ortsüblich bekannt gem acht 
 
 

am   
 
 
am 
 

11.04.2002 
 
 
28.01.2004 

Bürgerbeteiligung und 
Beteiligung der Träger         
öffentlicher Belange 
 (§§ 3 (1) und 4 (1) BauG B)

Die Beteiligungsfrist wurde ortsüb lich  bekannt gem acht.  
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung (Anhörung)  wurde gegeben 
in der Zeit                                                                                     vom      28.01.
 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgt durch Schreiben 
 
 

am 
 
bis 
 
vom  

28.01.2004 
 
01.03.2004 
 
28.01.2004 

Öffentliche Auslegung des 
Entwurfes und Beteiligung 
der Träger öffentlicher 
Belange     
(§ 3 (2) und § 4 (2) BauG B) 

Dem  Bebauungsplan-Entwurf und dem  Entwurf der örtlichen Bauvors chriften 
wurde zugestim mt und deren öffentliche Aus legung beschloss en  
 
 
Die Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs  und des  Entwurfs der örtlichen 
Bauvorschriften wurde ortsüb lich bekannt gem acht 
 
 

 
am 
 
 
am  

 
10.03.2005 
 
 
14.05.2005 

 Die Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange von der A uslegung 
erfolgte durch Schreiben   
 
 

vom    14.05.2005 

 Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit                                  vom  23.05  
 
 

bis  24.06.2005 

Die fristgem äß vorgebrac hten Anregungen und die Stellungnahm en der 
Träger öffentlicher B elange wurden durch den G em einderat geprüft und 
behandelt (A bwägung) 
 
 

am 27.10.2005 

 
 

Das Ergebnis der A bwägung wurde den Bürgern und Trägern öffentlicher 
Belange, die Anregungen vorgebracht haben, mitgeteilt m it Sc hreiben 
 
 

 
vom  

 

Satzung 
(§ 10 B auGB, § 4 GO) 
 

Der Bebauungsp lan und d ie örtlichen Bauvorschriften wurden als  Satzung 
beschloss en 
 

 

am 
 
 

27.10.2005 

 Schwetzingen,  
Bürgerm eis teram t 

Schwetzingen,  
Stadtbauam t 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

( B . Kappenstein ) 
Oberbürgerm eis ter 

 
 
 
 

 
 
 
 

( M.W elle ) 
Stadtbaum eister 

 
 

  

  

Inkrafttreten  
(§ 10 B auGB, § 4 GO) 
 
 

Der Satzungsbeschluss wurde orts üblich bekanntgem acht 
 
 
Dam it is t der Bebauungsp lan und die örtlichen Bauvorschriften 
in Kraft getreten. 
 
 
 

am 
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